
1. Darlehensberechtigung 
Die Darlehensberechtigung für ein Studienbeitragsdarlehen richtet sich nach § 8 des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG). 

 
 

§ 8 BAföG 
 
(1) Ausbildungsförderung wird geleistet  
 
1. Deutschen im Sinne des Grundgesetzes,  
 Nachweise: Üblicherweise durch Vorlage des Personalausweises/Reisepasses 
 
2. heimatlosen Ausländern im Sinne des Gesetzes über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer 
im Bundesgebiet in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 243-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Juli 1990 (BGBl. I S. 
1354), 

Nachweis: Durch folgenden Eintrag der Ausländerbehörde im Pass oder Passersatz: "Der 
Inhaber dieses Passes/Reiseausweises ist heimatloser Ausländer nach dem Gesetz über die 
Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet vom 25. April 1951 und zum Aufenthalt 
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland berechtigt.“ 
 

 
3. Ausländern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und als Asylberechtigte nach 
dem Asylverfahrensgesetz anerkannt sind,  

Nachweise: durch folgende Einträge im Pass oder Passersatz: "Der Inhaber dieses 
Passes/Reiseausweises ist als Asylberechtigter anerkannt." oder "Der Inhaber dieses Passes / 
Reiseausweises ist ausländischer Flüchtling nach der Asylverordnung und zum Aufenthalt im 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland berechtigt.", alternativ durch Vorlage Bescheides über 
die Asylanerkennung des Bundesamtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge bzw. 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

 
 

4. Ausländern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und Flüchtlinge nach § 1 des 
Gesetzes über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge 
vom 22. Juli 1980 (BGBl. I S. 1057), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Oktober 1997 
(BGBl. I S. 2584) geändert worden ist, sind, 

Nachweise: Eine amtliche Bescheinigung über die  Rechtsstellung oder folgenden Eintrag der 
Ausländerbehörde im Pass oder Passersatz: "Der Ausweisinhaber ist Flüchtling im Sinne des § 1 
des Gesetzes über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene 
Flüchtlinge." 

Bei jüdischen Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion, die in entsprechender Anwendung 
des HumHAG Aufnahme in Deutschland gefunden haben, kann die amtliche Bescheinigung der 
Rechtsstellung bzw. der Eintrag im Pass oder Passersatz auch wie folgt formuliert sein: "Der 
Inhaber dieser Bescheinigung/ der Ausweisinhaber ist als Zuwanderer in entsprechender 
Anwendung des Gesetzes über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen 
aufgenommene Flüchtlinge aufgenommen worden." 

 
5. Ausländern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und auf Grund des Abkommens 
vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) oder nach dem 
Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31. Januar 1967 (BGBl. 1969 II S. 1293) 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland als Flüchtlinge anerkannt und im Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt berechtigt sind,  

Nachweis: Durch folgenden Eintrag der Ausländerbehörde im Pass oder Passersatz: "Der 
Inhaber dieses Passes / Reiseausweises hat außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik 
Deutschland Anerkennung als Flüchtling nach dem Abkommen über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge gefunden." 



 
 

6. Ausländern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und bei denen festgestellt ist, 
dass Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes besteht, 

Nachweis: Durch folgenden Eintrag der Ausländerbehörde im Pass oder Passersatz: "Der 
Inhaber dieses Passes/Reiseausweises ist Flüchtling im Sinne des Abkommens über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge." 
 
 

7. Ausländern, die ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben, wenn ein Elternteil oder der 
Ehegatte Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist,  

Nachweise: Geburtsurkunde und Personalausweis/Reisepass des deutschen Elternteils bzw. 
Heiratsurkunde und Personalausweis/Reisepass des Ehegatten; Ehepaare, die bei 
Antragstellung dauerhaft getrennt sind, sind keine Ehegatten im Sinne des BAföG.  Durch eine 
spätere Trennung oder Scheidung verlieren die Studierenden nicht den Anspruch auf 
Ausbildungsförderung, sofern sie sich weiterhin rechtmäßig in Deutschland aufhalten. 
 
 

8. Auszubildenden, die unter den Voraussetzungen des § 3 des Freizügigkeitsgesetztes/EU als 
Ehegatten oder Kindern ein Recht auf Einreise und Aufenthalt haben oder denen diese Rechte als 
Kind eines Unionsbürgers nur deshalb nicht zustehen, weil sie 21 Jahre alt oder älter sind und von 
ihren Eltern oder deren Ehegatten keinen Unterhalt erhalten,   

Nachweis : Eine von der Ausländerbehörde auf besonderem Blatt erteilte "Aufenthaltserlaubnis 
für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG" bzw. "Aufenthaltserlaubnis-EG" oder eine 
sonstige Bescheinigung der Ausländerbehörde über das gemeinschaftsrechtliche 
Aufenthaltsrecht erforderlich. Ergänzend hat das Amt festzustellen, ob der Antragsteller als Kind 
ein abgeleitetes, gemeinschaftsrechtlich begründetes Aufenthaltsrecht besitzt.  

Der Anspruch auf Ausbildungsförderung besteht unabhängig davon, ob die 
unterhaltspflichtigen Elternteile, von denen die Auszubildenden ihr Aufenthalts- oder 
Verbleiberecht ableiten, im Inland ansässig sind oder ihren Wohnsitz in dem Land, dessen 
Staatsangehörige sie sind, beibehalten haben (Grenzpendler). Ehegatten verlieren den 
Anspruch auf Ausbildungsförderung nicht dadurch, dass sie dauernd getrennt leben oder die 
Ehe aufgelöst worden ist, wenn sie sich weiterhin rechtmäßig in Deutschland aufhalten. 

Staatsangehörige der Schweiz, denen Ausbildungsförderung geleistet wird, weisen die 
Berechtigung durch Vorlage der Aufenthaltsgenehmigung nach.  

 
9. Auszubildenden, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates oder Europäischen 
Union der eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
haben und im Inland vor Beginn der Ausbildung in einem Beschäftigungsverhältnis gestanden 
haben; zwischen der darin ausgeübten Tätigkeit und dem Gegenstand der Ausbildung muss 
grundsätzlich ein inhaltlicher Zusammenhang bestehen.  

Hinweis: Bei dem Beschäftigungsverhältnis muss es sich um ein Arbeitsverhältnis handeln, das 
nicht bereits der Absicht untergeordnet ist, alsbald eine Ausbildung aufzunehmen. Dies ist in der 
Regel anzunehmen, wenn das Arbeitsverhältnis mindestens sechs Monate dauert und den 
Lebensunterhalt sichert. Tätigkeiten, die einen so geringen Umfang haben, dass sie sich als 
völlig untergeordnet und unwesentlich darstellen, bleiben außer Betracht; ebenso reine 
Überbrückungstätigkeiten oder für die spätere Ausbildung notwendige Praktika. 

Der erforderliche inhaltliche Zusammenhang zwischen der im Inland ausgeübten 
Berufstätigkeit und der Ausbildung kann ausnahmsweise entfallen, wenn Arbeitslosigkeit zu 
befürchten oder eingetreten ist, der Arbeitnehmer/Auszubildende dies nicht zu vertreten hat und 
er durch die Lage auf dem Arbeitsmarkt zu einer beruflichen Umschulung in einen anderen 
Berufszweig gezwungen wird. 

 
(2) Anderen Ausländern wird Ausbildungsförderung geleistet, wenn  



 
1. sie selbst vor Beginn des förderungsfähigen Teils des Ausbildungsabschnitts insgesamt fünf 
Jahre sich im Inland aufgehalten haben und rechtmäßig erwerbstätig gewesen sind oder  
 
2. zumindest ein Elternteil während der letzten sechs Jahre vor Beginn des förderungsfähigen Teils 
des Ausbildungsabschnitts sich insgesamt drei Jahre im Inland aufgehalten hat und rechtmäßig 
erwerbstätig gewesen ist, im übrigen von dem Zeitpunkt an, in dem im weiteren Verlauf des 
Ausbildungsabschnitts diese Voraussetzungen vorgelegen haben. Die Voraussetzungen gelten 
auch für einen einzigen weiteren Ausbildungsabschnitt als erfüllt, wenn der Auszubildende in dem 
vorhergehenden Ausbildungsabschnitt die Zugangsvoraussetzungen erworben hat und danach 
unverzüglich den Ausbildungsabschnitt beginnt. Von dem Erfordernis der Erwerbstätigkeit des 
Elternteils während der letzten sechs Jahre kann abgesehen werden, wenn sie aus einem von ihm 
nicht zu vertretenden Grunde nicht ausgeübt worden ist und er im Inland mindestens sechs 
Monate erwerbstätig gewesen ist.  

Hinweise: 

1. Der nach § 8 Abs. 2 erforderliche Zeitraum von insgesamt 5 bzw. 3 Jahren ist auch dann erreicht, wenn 
sich dieser aus mehreren Teilzeiträumen zusammensetzt; Unterbrechungen des Aufenthalts und der 
Erwerbstätigkeit im Inland sind insofern unschädlich. Setzt sich der Zeitraum aus Teilzeiträumen 
zusammen, so gelten jeweils 30 Tage als ein Monat. 

2. Verbleiben bei der Feststellung des Gesamtzeitraums des Aufenthalts und der Erwerbstätigkeit 
einzelne Tage, so gelten sie als voller Monat. 

3. Erwerbstätig ist eine Person, die eine selbstständige oder nichtselbstständige Tätigkeit ausübt und in 
der Lage ist, sich aus dem Ertrag dieser Tätigkeit selbst zu unterhalten. Teilzeit- und Ferienarbeit 
während der Ausbildung gelten nicht als Erwerbstätigkeit. Nicht als erwerbstätig gelten Auszubildende, 
die im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses ein Entgelt erhalten. 

Als Erwerbstätigkeit gilt auch die Haushaltsführung eines Elternteils (nicht des Studierenden!), wenn er 
selbst im Inland mindestens 6 Monate erwerbstätig war und nach dieser Zeit zumindest ein Kind unter 
10 Jahren oder ein Kind, das behindert und auf Hilfe angewiesen ist, im eigenen Haushalt zu versorgen 
hat. 

4. Nicht als erwerbstätig gelten Mitglieder von ausländischen Stationierungsstreitkräften in der 
Bundesrepublik Deutschland, ausländische Mitglieder des Zivilen Gefolges sowie ausländische 
Angehörige dieser vorgenannten Personengruppen, es sei denn, dass Steuern nach dem 
Einkommensteuergesetz entrichtet worden sind. 

Nicht als erwerbstätig gelten ferner ausländische Mitglieder ausländischer Vertretungen in der 
Bundesrepublik Deutschland (diplomatische Missionen, konsularische Vertretungen und 
Handelsvertretungen), ausländische Mitglieder supranationaler und internationaler Organisationen 
sowie ausländische Angehörige dieses Personenkreises. 

Das gilt nicht für ausländische Staatsangehörige, die als sog. Ortskräfte an einer der vorbezeichneten 
Vertretungen bzw. Organisationen beschäftigt sind, wenn sie ihren ständigen Wohnsitz im Inland 
haben. Diese Ortskräfte weisen sich durch besondere Ausweise aus, die vom Auswärtigen Amt bzw. der 
zuständigen Landesbehörde ausgestellt werden. 

5.  Die rechtmäßige Erwerbstätigkeit kann ein Ausländer nachweisen  
a) einer Niederschrift der Vertragsbedingungen des Arbeitsverhältnisses nach § 2 des Gesetzes über den 
Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen (NachwG) oder einer 
Arbeitsgenehmigung des zuständigen Arbeitsamtes und einer Bescheinigung des Arbeitgebers. Soweit 
er eine Beschäftigung ausgeübt hat, die nach § 284 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB III genehmigungsfrei war, z. B. 
weil er eine Aufenthaltsberechtigung nach § 27 des Ausländergesetzes besaß, genügt die Vorlage einer 
Bescheinigung des Arbeitgebers, 
b) als Selbständiger durch eine Bescheinigung des Ordnungsamtes oder der berufsständischen 



Vertretung (z. B. Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Landwirtschaftskammer, 
Ärztekammer, Apothekenkammer) und durch Vorlage von Mehrwertsteuerbescheiden oder auf andere 
geeignete Weise. 

6. Ein Elternteil, der mindestens sechs Monate erwerbstätig war, übt aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen eine Erwerbstätigkeit nicht aus in Zeiten 
a) der mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Krankheit, 
b) der Mutterschutzfrist nach dem Mutterschutzgesetz und des Erziehungsurlaubs nach dem 
Bundeserziehungsgeldgesetz, 
c) der Erwerbsunfähigkeit, 
d) nach Erreichen des Ruhestandsalters, 
e) der Teilnahme an einer nach den für den jeweils zuständigen Träger geltenden Vorschriften 
geförderten Maßnahme zur medizinischen oder beruflichen Rehabilitation, 
f) der Teilnahme an einer Fortbildung oder Umschulung oder einer Vollzeitausbildung nach dem AFBG, 
g) der Arbeitslosigkeit, in denen er einen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder - hilfe bzw. auf eine dieser 
Leistung entsprechenden Entgeltersatzleistung, auf Altersübergangsgeld bzw. der entsprechenden 
Entgeltersatzleistung oder auf Anpassungsgeld nach den Richtlinien über die Gewährung von 
Anpassungsgeld an Arbeitnehmer des Steinkohlebergbaus hat, 
h) des Vorruhestands. 

Die nach Satz 3 unabweisbar notwendige Phase einer sechsmonatigen Erwerbstätigkeit kann auch 
ganz oder teilweise vor den grundsätzlich maßgeblichen sechs Jahren liegen. 

7.  Die Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 2 sind auch dann als erfüllt anzusehen, wenn ein Elternteil 
nach einer im Inland ausgeübten mindestens sechsmonatigen Erwerbstätigkeit verstorben ist und 
deshalb den Mindestzeitraum von drei Jahren an Aufenthalt und rechtmäßiger Erwerbstätigkeit 
innerhalb der letzten sechs Jahre vor Beginn des förderungsfähigen Teils des Ausbildungsabschnitts 
nicht erreicht hat.  

 

2. Übersicht über die EU-Staaten und   die EWR-Staaten 

Belgien, Dänemark, Estland,     Island, Liechtenstein, Norwegen  

Finnland, Frankreich, Griechenland, 

Großbritannien, Irland, Italien, 

Lettland, Litauen, Luxemburg, 

Malta, Niederlande, Östereich, 

Polen, Portugal, Spanien, 

Schweden, Slowakei, Slowenien, 

Tschechien, Ungarn und Zypern 

 


